

Satzungsregelung


Muster Schiedsgericht Satzungs-regelung


Muster: Satzungsregelungen für die Einrichtung eines Vereinsgerichts bei kompletter Regelung in der Satzung

§ ... Beendigung der Mitgliedschaft
1. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Tod, Ausschluss und Streichung von der Mitgliederliste.
… 
(Hier folgen dann die weiteren üblichen Regelungen zu Kündigungsfristen, Form der Kündigung etc.)
5. Ein Mitglied kann auf Antrag des Vorstands von dem Vereinsgericht im Sinne des § … dieser Satzung aus wichtigem Grund aus dem Verein ausgeschlossen werden. Als wichtige Gründe zählen insbesondere
1. vereinsschädigendes Verhalten,
1. grobe oder wiederholte Verstöße gegen diese Satzung,
1. Nichtzahlung von Beiträgen trotz zweimaliger Mahnung, wenn in der zweiten Mahnung der Ausschluss angedroht worden ist.

§ ... Vereinsgericht
1. Das Vereinsgericht besteht aus drei Mitgliedern, die von der Mitgliederversammlung gewählt werden. Für die Wahl gelten die Vorschriften für die Wahl der Vorstandsmitglieder entsprechend.
2. Die Mitglieder des Vereinsgerichts werden für vier Jahre gewählt, bleiben aber im Amt, bis neue Mitglieder des Vereinsgerichts gewählt werden. Die Mitglieder des Vereinsgerichts wählen in der ersten Sitzung des Vereinsgerichts für die Amtsperiode einen Vorsitzenden. Scheidet ein Mitglied des Vereinsgerichts aus diesem aus, ist in der nächsten Mitgliederversammlung des Vereins ein neues Mitglied des Vereinsgerichts bis zum Ende der Amtsperiode des bestehenden Vereinsgerichts zu wählen.
3. Ein Mitglied des Vereinsgerichts ist von der Mitwirkung in einer Angelegenheit bei Befangenheit ausgeschlossen. Befangenheit besteht insbesondere, wenn das Mitglied in derselben Sache als Zeuge vernommen werden soll oder mit Beteiligten verwandt, verschwägert oder verheiratet ist. Ein Mitglied des Vereinsgerichts kann sich darüber hinaus selbst für befangen erklären. Über die Frage der Befangenheit ‑ auch bei einer Selbstbefangenheitserklärung ‑ entscheidet der Rechtsausschuss ohne das Mitglied, über dessen Befangenheit abgestimmt werden soll. Sind alle Mitglieder des Vereinsgerichts befangen, entscheidet an seiner Stelle die Mitgliederversammlung.
4. Das Vereinsgericht entscheidet in folgenden Fällen:
1. bei Streitigkeiten zwischen Vereinsorganen,
1. bei Streitigkeiten zwischen Vereinsorganen und Vereinsmitgliedern,
1. bei Streitigkeiten zwischen Vereinsmitgliedern, soweit die Streitigkeiten ihre Grundlage in der Vereinszugehörigkeit oder der Tätigkeit im Verein haben,
1. bei Vereinsausschluss im Sinne des §  … der Satzung,
1. bei allen anderen Entscheidungen, die dem Vereinsgericht durch die Satzung oder anderen Vereinsordnungen zugeordnet worden sind.
5. Das Vereinsgericht entscheidet nur bei Anrufung. Die Anrufung kann von folgenden Personen und Vereinsorganen beantragt werden:
a) durch den geschäftsführenden oder gesamten Vorstand des Vereins,
b) durch die Mitgliederversammlung,
c) durch andere Vereinsorgane, 
d) durch jedes Vereinsmitglied.
6. Das Vereinsgericht tagt in mündlicher Verhandlung, zu der der Antragsteller und der Antragsgegner mit einer Frist von 14 Tagen zu laden sind. Das Vereinsgericht kann auch nach schriftlicher Anhörung ohne mündliche Verhandlung entscheiden, wenn die Parteien diesem Verfahren vorher zugestimmt haben. Bei einem Vereinsausschluss ist auch bei Zustimmung zum schriftlichen Verfahren das betroffene Vereinsmitglied vorher zumindest schriftlich anzuhören. Erscheint ein Antragsteller oder Antragsgegner bei einer Verhandlung ohne genügende Entschuldigung, im Wiederholungsfall auch mit Entschuldigung nicht, kann nach Aktenlage entschieden werden.
7. Bei Streitigkeiten nach Absatz 4a bis 4d dieses Paragrafen ist die Entscheidung des Vereinsgerichts von allen Beteiligten zu befolgen. Bei einem Antrag auf Vereinsausschluss oder wenn dem Vereinsgericht durch Satzung oder anderen Vereinsordnungen das Recht zuerkannt worden ist, Vereinsstrafen auszusprechen, kann das Vereinsgericht auch eine der folgenden Strafen verhängen:
a) einen Verweis,
b) ein Verbot, an allen oder bestimmten Vereinsveranstaltungen für einen bestimmten Zeitraum teilzunehmen, 
c) Verbot, alle oder bestimmte Vereinsämter für eine begrenzte Zeit auszuüben oder sich dazu wählen zu lassen;
d) ein zeitweises Ruhen aller Mitgliedsrechte,
e) einen Vereinsausschluss.
8. Vor Erhebung einer Klage gegen den Verein ist jedes Vereinsmitglied verpflichtet, zuerst das Vereinsgericht anzurufen.
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Damit Vereinsfiihrung Freude macht




